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Einleitung

I. Anlass der Untersuchung und Forschungsbedarf

„Das europäische Rechtsetzungsverfahren ist insgesamt durch die Initiative der 
Kommission, durch ihr ‚Vorschlagsmonopol‘ und ihre Experten geprägt.“1 Diese 
treffende Beschreibung vorangestellt, hat die Europäische Kommission gleich-
wohl in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Institutionen der 
Europäischen Union eine eher stiefmütterliche Behandlung erfahren.2 „Die Frage, 
wie diese wirklich arbeitet, also wie sie wirklich funktioniert, was dieser Appa-
rat von etwas über 33.000 Leuten tatsächlich tut, ist seltsam unerforscht.“3 Auch 
die Rolle, die der Kommission in der europäischen Rechtsetzung durch die euro-
päischen Verträge zugewiesen ist, ist abgesehen von der Feststellung, dass ihre 
Befugnisse der Kommission maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung und Ge-
staltung der unionalen Rechtsetzung verschaffen,4 kaum Gegenstand einer näheren 
Betrachtung gewesen.5 In der öffentlichen Diskussion in Politik, Medien und der 
Bevölkerung findet die Kommission hingegen größere Beachtung, überwiegend 
jedoch in negativer Hinsicht. Die Kommission ist Gegenstand zahlreicher Vor-
urteile und Bedenken gegen die Europäische Union. Sie wird für viele politisch 
unbeliebte Entscheidungsinhalte (Stichworte: Gurken und Glühlampen) verant-
wortlich gemacht, jüngst in erster Linie fehlender Handlungsfähigkeit bzw. eines 
entsprechenden Willens in den großen politischen Themen bezichtigt.6 Es ist die 
Kommission, der der seit Jahren eher zu- als abnehmende Vertrauensverlust der 

 1 Kirchhof, Die Allgemeinheit des Gesetzes, S. 437.
 2 Zu nennen sind jedoch aus der deutschsprachigen Literatur insbesondere Sabathil / Dietz /  
Joos / Keßler (Hrsg.), Das Räderwerk der Europäischen Kommission; Fischer / Karass / Kröger 
(Hrsg.), Die Europäische Kommission und die Zukunft der EU; Wonka, Die Europäische Kom-
mission; Braukmann, Die EU-Kommissare; Göttlinger, Auskunftsrechte der Kommission im 
Recht der EU; Topan, Der Entscheidungsprozess in der Europäischen Kommission; Seibold, 
Die Kontrolle der Europäischen Kommission durch das Europäische Parlament. 
 3 So der ehemalige stellvertretende Kommissionspräsident und Kommissionsmitglied Ver-
heugen, in: Knauff / Oppelland (Hrsg.), Die Europäische Kommission zwischen Technokratie 
und Politisierung, S. 23 ff. (23). 
 4 Statt aller Gellermann, in: Streinz (Hrsg.), EUV / AEUV, Art. 293 AEUV Rn. 3. 
 5 Siehe aber von Buttlar, Das Initiativrecht der Europäischen Kommission sowie mittelbar 
einige Schriften zur abgeleiteten Rechtsetzung, insbesondere Gaitzsch, Tertiärnormsetzung; 
Haselmann, Delegation und Durchführung; Ilgner, Die Durchführung der Rechtsakte des euro-
päischen Gesetzgebers durch die Europäische Kommission; Kollmeyer, Delegierte Rechtsetzung 
in der EU.
 6 Exemplarisch http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/wolfgang-schaeuble-bundesfinanz 
minister-eu-kommission-mehr-effizienz sowie http://www.deutschlandfunk.de/schaeuble-kritisiert 
-die-eu-kommission-so-zuechtet-man.1818.de.html?dram:article_id=358697 [05.11.2016].
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Bürger in die europäische Politik und die Institutionen im Besonderen angelastet 
wird. Die Kommission steht für viele nicht (nur) für eine Einrichtung, die als un-
abhängiges „Zentrum Europas“ das gemeinsame europäische Interesse wahrt und 
fördert, sondern auch als Sinnbild eines bürgerfernen Europaapparates, in dem in 
intransparenten Entscheidungsstrukturen Technokraten lobbyistisch beeinflusst 
politische Gestaltungsmacht ausüben.

Dieser Befund gibt Anlass, über das Zustandekommen europäischer Ent-
scheidungen, die der Kommission dabei zugewiesene Rolle und die tatsächliche 
Funktionsweise der entscheidungsfindenden Prozesse innerhalb der Kommission 
nachzudenken. Es drängt sich die Frage auf, ob die Art und Weise des Zustande-
kommens europäischer Rechtsakte, in welchen europäische Hoheitsgewalt am 
sichtbarsten und spürbarsten ist, ein tragfähiges Fundament für das Vertrauen in 
die Richtigkeit der Entscheidungsinhalte darstellt. 

Einen wesentlichen Beitrag am Zustandekommen von Regelungsinhalten in den 
hochkomplexen Strukturen der Kommission leistet ein weitgehend unbekanntes 
und lange Zeit fast unsichtbares System von circa 1000 sog. Expertengruppen. Die 
Kommission wurde von Jean Monnet einst selbst als schlanker Expertenstab ins 
Leben gerufen. Nicht Politiker, sondern „a small group of highly-skilled dedicated 
people independent from national governments“7 sollte den Integrationsprozess 
anleiten. Mit der fortschreitenden Integration haben die Aufgaben der Kommis-
sion an Umfang und Komplexität gewonnen, die Behörde ist gewachsen und poli-
tischer geworden.8 Diese Entwicklung begleitend haben sich die Expertengruppen 
in Gestalt eines unterstützenden Beratungssystems als Schatten der Kommission 
etabliert. Die Expertengruppen sind – obgleich nicht in die institutionelle Struktur 
der Verträge eingebunden – in tatsächlicher Hinsicht zu einem festen, funktions-
notwendigen Bestandteil der Kommissionsstrukturen herangewachsen, der aus den 
Prozessen der europäischen Rechtsetzung bei näherer Betrachtung kaum mehr hin-
wegzudenken ist. Auch verbirgt sich hinter den Expertengruppen seit langem mehr 
als eine technokratische Einrichtung. In den Gruppen entwickeln Sachverständige 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sowie mitgliedstaatlichen Behörden 
Rechtsetzungsvorschläge für die Kommission, bereiten delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte vor oder beraten und koordinieren die Zusammenarbeit 
der Kommission mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern allgemein. Exper-
tengruppen verbinden Expertise und Partizipation in vielen Fällen miteinander. 
Die Beratung der Kommission durch Expertengruppen wird seit 2005 von einer 
übergreifenden Regelung (sog. Horizontale Bestimmungen) rahmenhaft geordnet 
und durch weitere Regelungsstrukturen ergänzend reguliert. Das Europäische Par-

 7 Radaelli, Technocracy in the EU, S. 33. 
 8 Zur Politisierung der Kommission siehe nur die Beiträge in Knauff / Oppelland (Hrsg.), 
Die Europäische Kommission zwischen Technokratie und Politisierung; funktional Hartlapp, 
in: Bauer / Trondal (Hrsg.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System,  
S. 145 ff.
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lament und die Europäische Bürgerbeauftrage setzen sich in einer langjährigen 
Auseinandersetzung mit der Kommission für eine bessere rechtliche Einhegung 
ein, die auch nach der jüngsten Reform der genannten Regelung der Experten-
gruppen im Jahr 2016 anzudauern scheint. 

Die wissenschaftliche Analyse der europäischen Rechtsetzung, insbesondere der 
entsprechenden Rolle der Kommission, erscheint ohne eine Auseinandersetzung 
mit den Expertengruppen unvollständig, ja wirklichkeitsfern. Trotz ihrer zahlen-
mäßigen Präsenz hat die Wissenschaft dem Zusammenwirken der Kommission 
mit Expertengruppen lange Zeit jedoch kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Dies 
ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die empirische Beobachtung der 
Gruppen bis zur Jahrtausendwende dadurch erheblich erschwert war, dass die Kom-
mission keine Daten zu den Gruppen und deren Nutzung in ihren Entscheidungs-
findungsprozessen sammelte und veröffentlichte. In Folge zunehmender Öffnung 
und Strukturierung des Systems durch die Kommission haben die Expertengrup-
pen in politik- und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen jüngst jedoch ver-
stärkt Beachtung gefunden.9 Die Analysen dieser Disziplinen stellen nun wichtige 

 9 Ein ausführlicher Bericht für die schwedische Regierung untersucht erstmals, welche Arten 
von Expertengruppen die Kommission einsetzt, wie sie diese kontrolliert und warum sie diese 
nutzt: Larsson, The World of Expert Groups. Ebenfalls eine vertiefte Untersuchung unternimmt 
jüngst die Monographie von Metz, The European Commission, Expert Groups, and the Policy 
Process. Mehrere Schriften behandeln die Expertengruppen über kleinere Fallstudien bzw. als 
Teil eines breiteren Forschungsprojekts: Hartlapp / Metz / Rauh, Which policy for Europe? Power 
and conflict inside the European Commission, S. 209 ff.; Classen, Interessenvertretung in der 
EU, S. 170 ff.; Hustedt / Wonka / Blauberger / Töller / Reiter (Hrsg.), Verwaltungsstrukturen in der 
EU, S. 68 ff.; Kohler-Koch / Quittkat, Die Entzauberung partizipativer Demokratie, S. 98 ff.; Hus-
ter, Europapolitik aus dem Ausschuss, passim; Christiansen / Larsson, The Role of Commit-
tees in the Policy-Process of the European Union, S. 64 ff.; van Schendelen, EU Committes as 
Influential Policy Makers, passim. Einige Aufsätze beschäftigen sich allgemein mit der Rolle 
der Expertengruppen und gehen den Gründen für deren Einsatz durch die Kommission nach – 
Metz, Policy and Society, 32 (2013), 267; Robert, Politique européenne 32 (2010), 7; Gor-
nitza / Sverdrup, West European Politics, 31 (2008), 725 ff.; Broscheid / Coen, Business Interest 
Representation and European Commission Fora: A Game Theoretic Investigation, 02/7 MPIfG 
Working Paper; dies., Journal of European Public Policy 14 (2007), 346 –, beschreiben, wie die 
Gruppen und andere Ausschüsse in der Praxis arbeiten – van Schendelen, Journal of Legislative 
Studies 8 (2002), 27 – untersuchen den Zugang zu den Gruppen – Rasmussen / Gross, European 
Political Science Review 7 (2015), 343; Gornitza / Sverdrup, West European Politics, 34 (2011), 
48; Robert, French Politics 8 (2010), 248 – sowie deren Zusammensetzung – Gornitzka / Sver-
drup, Politics and Governance, Special Issue: The Role of Expert Knowledge in EU Executive 
Institutions, 3 (2015), 151; Chalmers, West European Politics 37 (2014), 976; Schwartzkopff, 
A Primer on the European Commission ’s Expert Group System; Mahoney, European Union 
Politics 5 (2004), 441 – und Funktionen – van Ballaert, Politics and Governance, Special Issue: 
The Role of Expert Knowledge in EU Executive Institutions, 3 (2015), S. 139 ff.; Holst / Torn-
blad, Politics and Governance 3 (2015), 166; Metz, ZPB 1/2013, 15; Hartlapp / Metz, Expertise 
in transnationalen Verwaltungen: das Beispiel der Europäischen Kommission, dms Sonderheft 
1/2013, 183, beleuchten den Umgang der Kommission mit externer Kritik am System der Ex-
pertengruppen – Moodie, West European Politics 39 (2016), 229 – sowie die politische Rhetorik 
der Kommission im Hinblick auf eine Demokratisierung von Expertise mit Hilfe der Experten-
gruppen – Moodie / Holst, For the sake of democracy? The European Commission’s justifications 


